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Buchtipp: „Rechtssichere Werbung“

Brandhorst neuer Geschäftsführer 
der GEMA-Stiftung

Dr. Jürgen Brandhorst hat 
zum 1. November 2009 die 
Geschäftsführung der GE-
MA-Stiftung von seinem 
Vorgänger Prof. Dr. Micha-
el Karbaum übernommen. 
Brandhorst bleibt weiter-
hin Abteilungsdirektor des 
GEMA-Musikdienstes und 
Stellvertreter des Direktors 
im Bereich Abrechnung. 

Seit Mai 2009 fungiert er 
zudem als Vorstand der 
Franz Grothe-Stiftung. Dr. 
Harald Heker, Vorstands-
vorsitzender der GEMA, 
erklärte: „Wir freuen uns, 
dass nach über 20 Jahren er-
folgreichen und verdienst-
vollen Wirkens von Prof. 
Dr. Karbaum für die GE-
MA-Stiftung mit Dr. Jürgen 
Brandhorst ein Nachfolger 
gefunden wurde, der diese 
Aufgabe im Sinne der Stif-
ter und zum Wohle der Au-
toren fortführen wird.“

Die als gemeinnützig aner-
kannte GEMA-Stiftung un-
terstützt und fördert Kom-
ponisten und Textautoren in 
allen Musikbereichen. Das 
Stiftungsvermögen stammt 
aus Vermächtnissen und 
Zustiftungen von Musikur-
hebern. (al)

Persönlichkeitsrecht im Internet -
EuGH soll Zuständigkeit prüfen

Kurz und bündig erläutert 
ein neuer Ratgeber im Po-
cketformat, was man in der 
Werbung und im Direktmar-
keting darf und was nicht. 
Autor Dr. Christian Rauda, 
Partner der Medienrechts-
kanzlei GRAEF Rechtsan-
wälte, erklärt auf 128 Sei-
ten anhand von Beispielen 
aus der Praxis, was in einer 

Werbekampagne zulässig 
oder unzulässig ist. Außer-
dem erfährt der Leser, wie er 
fremde Inhalte, also Musik, 
Bilder und Ähnliches in der 
eigenen Werbung nutzen darf. 
„Rechtssichere Werbung“ ist 
im Rudolf Haufe Verlag
(www.haufe.de) erschienen 
und kostet 6,90 Euro (ISBN 
978-3-448-10121-8). (al)

Der für den Schutz des 
Allgemeinen Persönlich-
keitsrechts zuständige VI. 
Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs wird die Frage, 
ob deutsche Gerichte für 
Unterlassungsklagen gegen 
ausländische Webmedien-
Anbieter zuständig sind, 
an den Europäischen Ge-
richtshof weitergeben (AZ: 
VI ZR 217/08).

In dem Verfahren verlangt  
einer der beiden Brüder, 
die 1993 wegen Mordes an 
dem Schauspieler Walter 
Sedlmayr verurteilt wurden, 
von dem Wiener Unterneh-
men eDate Advertising, 
Berichte über ihn mit voller 
Namensnennung zu unter-
lassen. eDate Advertising 

hatte die fragliche Meldung 
seit 1999 in seinem Online-
Archiv abrufbar gehalten. In 
den Vorinstanzen hatte die 
Klage Erfolg. Nun will der 
Bundesgerichtshof das Ver-
fahren aussetzen.

Der EuGH soll zunächst die 
internationale Zuständigkeit 
der Gerichte für Unterlas-
sungsklagen gegen Inter-
netveröffentlichungen von 
Anbietern aus einem ande-
ren Mitgliedstaat klären. Au-
ßerdem stellt sich die Frage, 
ob der geltend gemachte Un-
terlassungsanspruch gemäß 
dem Herkunftslandprinzip 
der e-commerce-Richtlinie 
nach österreichischem oder 
deutschem Recht zu beurtei-
len ist. (al)
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Die 51 neuen Titel dieser Woche

12 Tenöre

A
about great people
Augen auf beim Männerkauf

B
Berlin - Unsere Hauptstadt

gestern und heute
Bonbonniere

D
Dating Game
Deutschland 

„Meine größte Sanierung“
Die Mädchengang
Die Schrottjäger
Ding Dong
Ding Dong - Die Gameshow 

aus Ihrem Wohnzimmer

E
en vogue
en vogue Bänder
en vogue design

F
fl ashlight
Förderratgeber

G
Geschichte & Gerichte

H
HALLO VIETNAM
Herbert & Schnipsi 

Zwei wie Du und ich
History Food

I
In 80 Minuten um die Welt

L
LOOPIN‘
Ludwigsburger Kurier

M
Mein Land
Mondavelli
Movie Countdown
Multi Task Quiz
MUSIC BYTES

R
Remarry Me
Remarry Me - 

Für immer und immer
Rheuma Management & Praxis
Rheuma Management & Science

S
SecuRP
Sexbomben
Smoker
Smokermagazin
So geht das!

So geht das! - Das Alltags-Quiz
So werden wir Weltmeister!
Synchronicity!

T
Tumor Management & Praxis
Tumor Management & Science
Twelve Tenors

V
VIETNAM BY NIGHT
Vocal Fitness

W
Welt im Fluss - Hamburgs Hafen, 

die HHLA und die Globalisierung
Wirtschaftswunder
Wirtschaftswunder Bayern
Wirtschaftswunder Green
Wirtschaftswunder München

Z
Zwölf Tenöre

Die nächste Ausgabe erscheint am
Der Titelschutz Anzeiger Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

24.11.2009, Woche 48, Nr. 950 08.12.09.2009, Woche 50, Nr. 952
Anzeigenschluss: 20.11.2009, 10 Uhr  Anzeigenschluss: 04.12.2009, 10 Uhr
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Die Sat.1 SatellitenFernse-
hen GmbH konnte sich vor 
dem Oberlandesgericht 
Köln in zweiter Instanz ge-
gen den Kölner Sender RTL 
Television GmbH durchset-
zen. RTL hatte einen Scha-
denersatz von 20.000 Euro 
verlangt, weil Sat.1 Filmma-
terial aus der RTL-Casting-
show „Deutschland sucht 
den Superstar (DSDS)“ im 
Januar 2008 für einen eige-
nen Nachrichtenbeitrag ver-
wendet hatte. Dabei wurde 
über den Zusammenbruch 
eines DSDS-Kandidaten be-
richtet. Anders als die Vor-
instanz verneinte der 6. Zi-

vilsenat des OLG Köln eine 
Urheberrechtsverletzung. 
Zwar habe Sat.1 in das aus-
schließliche Verwertungs-
recht von RTL eingegriffen, 
als der Sender das RTL-Ma-
terial in seinen Beitrag mit 
einbezog. Die Verwendung 
des Sendematerials sei aber 
als Berichterstattung über 
aktuelle Tagesereignisse zu-
lässig gewesen, so das Ge-
richt.

Die Richter betonten das 
großes Publikumsinteresse 
an der Castingshow. Schon 
nach früheren Sendungen sei 
es zu öffentlichen Diskussi-

OLG Köln: Sat.1. durfte RTL-Filmmaterial verwenden

onen über die vielfach für un-
angemessen und Menschen 
verachtend gehaltenen Äu-
ßerungen des Jury-Mitglieds 
Dieter Bohlen gekommen. 
Der Zusammenbruch eines 
Kandidaten vor laufenden 
Kameras im Zusammenhang 
mit Äußerungen Bohlens 
während der Vorauswahl 
zu einer neuen Sendestaffel 
stelle sich vor diesem Hin-
tergrund als ein die Öffent-
lichkeit bewegendes Ereig-
nis dar, das seiner Qualität 
nach Gegenstand aktueller 
Berichterstattung sein konn-
te. Wesentlicher Gegenstand 
des Nachrichtenbeitrags 

sei das Verhalten Bohlens 
und die Reaktion des Kan-
didaten darauf. Das fremde 
Sendematerial sei auch nur 
in einem solchen Umfang 
genutzt worden, wie es zum 
Zwecke der Berichterstat-
tung für einen meinungsbil-
denden Beitrag erforderlich 
gewesen sei. Außerdem sei 
die Nutzung des RTL-Ma-
terials durch das Zitatrecht 
gedeckt gewesen und die 
Ausschnitte als Belegstellen 
mit deutlicher Quellenanga-
be angeführt worden. Eine 
Revision ließ das OLG nicht 
zu. Das Urteil ist rechtskräf-
tig. (al)

Ende Oktober hat JUVE, 
der Kölner Verlag für ju-
ristische Informationen 
GmbH, seine begehrten 
Auszeichnungen für den 
Anwaltsmarkt verliehen. 
Die JUVE Awards 2009 
werden in 14 Preiskatego-
rien vergeben. Grundlage 
für die Nominierungen sind 
umfangreiche Recherchen 
der Redaktion, die ihre Aus-
wahl durch Gespräche und 
schriftliche Befragungen 
von Mandanten, Partnern, 
Nachwuchsanwälten und 
Richtern trifft. Die Aus-
wahl der Preisträger beruht 
auf Einschätzungen, die 
sich nicht nur auf fachliche 
Kompetenz, sondern auch 
auf strategische Ausrich-
tung, Serviceorientierung 
und Zukunftspotenzial be-
ziehen.

Den JUVE Award der 
„Kanzlei des Jahres für 
Medien“ konnte sich die in-
ternationale Sozietät K&L 

Gates (www.klgates.com) 
holen. Das Frankfurter Me-
dienteam rund um den an-
erkannten Urheberrechtler 
Dr. Martin von Albrecht 
zeichne sich durch eine 
„excellente Expertise im 
Urheberrecht“ und „tollem 
Know-how bei Verwer-
tungsgesellschaften“ aus, 
hieß es in der Laudatio. Mit 
dem Zugang des Telekom-
munikations-Spezialisten 
Dr. Tobias Bosch und dem 
Gewinn des ehemaligen 
ProSiebenSat.1-Regulie-
rungschefs Markus Run-
de, könne das ambitionierte 
Team nun Themen besetzen, 
die durch die Verlagerung 
der Medien ins Internet für 
die Branche zentrale Be-
deutung gewonnen haben.

„Kanzlei des Jahres 2009 
für IP“ kann sich nun die 
Berliner Kanzlei für ge-
werblichen Rechtsschutz 
Lubberger Lehment 
(www.iplawyers.de) nen-

JUVE Awards 2009 in Frankfurt verliehen

nen. Wie kaum eine andere 
Sozietät, so die Laudatoren, 
habe es Lubberger Lehment 
geschafft, nicht nur für ihre 
fachliche Expertise im Mar-
ken- und Wettbewerbsrecht 
bekannt zu sein, sondern 
sich als echte Branchen-
kennerin einen Namen zu 
machen. Das Team um Dr. 
Andreas Lubberger und 
Dr. Cornelis Lehment habe 
seine Basis kontinuierlich 
erweitert. Neben der Kos-
metikbranche zähle von An-
fang an mit Axel Springer 
auch ein großer Verlag zu 
den Mandanten im Presse- 
und Pressevertriebsrecht.

Die internationale Sozie-
tät Freshfi elds Bruckhaus 
Deringer (www.freshfi elds.
com) erhielt neben der be-
gehrtesten Auszeichnung als 
„Kanzlei des Jahres 2009“ 
auch den JUVE Award als 
„Kanzlei des Jahres für 
Bank- & Finanzrecht“. Als 
„bestes Inhouse-Team des 
Jahres für IP/Medien“ qua-
lifi zierten sich die Juristen 
der Deutschen Fußball 
Liga (DFL). (al)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Mein Land

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians, Patent- und 
Rechtsanwälte Hofstetter, Schurack & Skora,
Balanstraße 57, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Geschichte & Gerichte

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abkürzungen, 
Abwandlungen, Wortverbindungen und graphischen Darstellungen in al-
len Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische 
und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, CD-I, 
DVD, HD-DVD, Blue-Ray-Disc, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien und -Produkte, Internet sowie Telekommunikationsdienst-
leistungen (einschließlich UMS, UMTS, SMS, WAP), sowie für Merchandi-
sing-Produkte und Veranstaltungen aller Art.

Rechtsanwälte Frömming & Partner,
Rothenbaumchaussee 3, 20148 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

History Food

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abkürzungen, 
Abwandlungen, Wortverbindungen und graphischen Darstellungen in al-
len Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische 
und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, CD-I, 
DVD, HD-DVD, Blue-Ray-Disc, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien und -Produkte, Internet sowie Telekommunikationsdienst-
leistungen (einschließlich UMS, UMTS, SMS, WAP), sowie für Merchandi-
sing-Produkte und Veranstaltungen aller Art.

Rechtsanwälte Frömming & Partner,
Rothenbaumchaussee 3, 20148 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Sexbomben

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, gra-
phischen Gestaltungen, Schriftarten, Abwandlungen, Abkürzungen, Titel-
kombinationen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammenset-
zungen in sämtlichen Medien, einschließlich Ton-, Bild- und Bildtonträger, 
Hörfunk, Film, Fernsehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die 
Nutzung als Titel für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und 
sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich 
Off- und Online-Diensten, sonstige audiovisuelle Medien, sonstige Multi-
Media-Anwendungen, sowie Softwareerzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, 
sonstige CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommuni-
kationsdienstleistungen (einschließlich Unifi ed Messaging Systems, SMS, 
WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und Form, Merchandising, 
Veranstaltungen, Dienstleistungen sowie Domain-Bezeichnungen im Intra- 
und Internet, sowie öffentliche Veranstaltungen.

fairmedia gmbh,
Tempelhofer Ufer 32, 10963 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Remarry Me
Remarry Me - Für immer und immer

in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschreibung, Darstel-
lungsformen, Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, graphischen Gestaltungen, entspre-
chenden Untertiteln, Schriftarten und mit allen Zusätzen für alle Medien, 
insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige elektronische Medien 
und Netzwerke einschließlich Offl ine- und Online-Diensten (insbesondere 
Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeugnisse, CD-
ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger 
aller Art sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien 
und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Uni-
fi ed Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-Produkte, Veranstal-
tungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und alle anderen Printmedien und 
Druckerzeugnisse sowie Dienstleistungen aller Art.

GRUNDY Light Entertainment GmbH,
Siegburger Straße 215, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Wirtschaftswunder
Wirtschaftswunder Green
Wirtschaftswunder Bayern
Wirtschaftswunder München

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

MIM Marken Institut München GmbH,
Bavariaring 43, 80336 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Bonbonniere

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

B&R MedienService GmbH,
Zeithstraße 30-38, 53721 Siegburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

12 Tenöre
Twelve Tenors
Zwölf Tenöre

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

World Wide Events DL GmbH,
Willestraße 4-6, 24103 Kiel

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

VIETNAM BY NIGHT
HALLO VIETNAM

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafi schen Dar-
stellungen, in entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für 
alle Medien, einschließlich Ton-, sowie Bild- und Tonträger, Film, Hörfunk, 
Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere 
Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovisu-
elle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle 
Printmedien.

Andresen Productions,
Am Hockenberg 5, 21218 Seevetal-Lindhorst

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Deutschland „Meine größte Sanierung“

in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse aller Art, 
Zeitungen, Magazine und Zeitschriften, elektronische Medien und Online-
dienste sowie das Internet.

Frank Kanwischer,
Hugo-Hartung-Weg 11, 85570 Markt Schwaben

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Mondavelli

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Würth & Würth Media GmbH,
Altjoch 19 A, 82431 Kochel am See

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Rheuma Management & Science
Tumor Management & Science
Rheuma Management & Praxis
Tumor Management & Praxis

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftformen, Abwand-

lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, für alle Druck-, Film- und 

Tonwerke und sonstigen vergleichbaren Werke.

WORTREICH GiK mbH,
Kleine Gartenstraße 6, 65558 Holzheim
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Welt im Fluss - Hamburgs Hafen, 
die HHLA und die Globalisierung

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hoffmann und Campe Verlag GmbH,
Harvestehuder Weg 42, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für folgenden Titel:

Ludwigsburger Kurier

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Wortverbin-
dungen und Zusammensetzungen für alle Medien insbesondere Drucker-
zeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen sowie sonstige 
elektronische und digitale Medien einschließlich Off- und Online-Dienste 
sowie für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

RAe Löffl er-Wenzel-Sedelmeier,
Königstraße 1A, 70173 Stuttgart

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten
Titelschutz in Anspruch für:

Berlin - Unsere Hauptstadt
gestern und heute

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel sowie Bild-, Daten- 
und Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Die Schrottjäger
Herbert & Schnipsi

Zwei wie Du und ich

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Förderratgeber

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wort- und Zeichenverbindungen, Titelkombinationen, gra-
fi schen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammenset-
zungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Ton- und Bildträ-
ger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Online-Dienste, CD, DVD, 
andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige 
audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, alle Print-
medien, Merchandising, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

Gom Fundraising,
Wilmersdorfer Straße 151, 10585 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Smoker
Smokermagazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Die Blattmacher GmbH,
Schanzenstraße 36, Geb. 31.1, 51063 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Augen auf beim Männerkauf

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Beate Kredel,
Büchnerweg 3, 25451 Quickborn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für den Begriff bzw. das Wort

SecuRP

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Diers Druckservice, Praxisdrucksachen.com,
Binger Straße 41, 14197 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Man-
dantschaft Titelschutz in Anspruch für:

en vogue
en vogue design
en vogue Bänder

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, 
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien 
einschließlich Multimedia Anwendungen (Online und Offl ine-Dienste).

FROMM F·M·P,
Fischtorplatz 20, 55116 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Die Mädchengang

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Darstel-
lungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, alle elek-
tronischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Telekommunikationsdienstleistungen, Unifi ed Messaging 
Systems, SMS sowie WAP sowie Softwareerzeugnisse aller Art.

Poll Straßer Ventroni Feyock Rechtsanwälte,
Oberanger 30, 80331 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

LOOPIN‘

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Anwaltskanzlei Schultz-Süchting,
Ballindamm 9, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

about great people

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien, Online Magazine und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

robinizer design studio, Wolfgang von Geramb,
Ottenser Hauptstraße 1a, 22765 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

MUSIC BYTES

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

REDSEVEN ENTERTAINMENT GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

fl ashlight

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hörfunk, Druckerzeugnisse, Soft-
ware und elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen 
(On-Line und Off-Line).

Rechtsanwalt Thomas Gottlöber,
Lakronstraße 28, 40625 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für

Vocal Fitness

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

RA Schmid-Loiper,
Waldstraße 4, 82194 Gröbenzell
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Dating Game
Movie Countdown
So werden wir Weltmeister!
Synchronicity!
Multi Task Quiz

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzungen, Darstel-
lungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen und mit allen 
Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen und 
sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließ-
lich Off-line und On-line-Diensten, sonstige audiovisuelle Medien, sowie 
Software-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Unifi ed Messaging 
Systems, SMS, WAP), Merchandising, öffentliche Veranstaltungen, Litera-
tur- und Druckerzeugnisse aller Art und Form.

Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH,
An der Hasenkaule 22, 50354 Hürth
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Ding Dong
Ding Dong - Die Gameshow 

aus Ihrem Wohnzimmer
In 80 Minuten um die Welt
So geht das!
So geht das! - Das Alltags-Quiz

in allen Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen, Untertiteln, grafi schen Gestaltungen, Kombinationen 
und Wortverbindungen für alle Medien, insbesondere elektronische und 
digitale Medien und Netzwerke, Film, Fernsehen, Hörfunk und sonstige 
audiovisuelle Medien, Internetseiten und -auftritte, Druckereierzeugnisse, 
Softwareerzeugnisse, Offl ine- und Onlinedienste sowie sonstige Online-
Medien und Multimediaanwendungen, Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art, insbesondere CD-ROM, CD-I, DVD, Telekommunikation und Telekom-
munikationsdienstleistungen (insbesondere SMS, WAP).

DORENZ & STRÖLL Rechtsanwälte,
Stammheimer Straße 10-12, 50735 Köln
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